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Bericht vom Dialog
OGH-Juristen – Mediziner
3. Oktober 2008, Justizpalast Wien

W. Arzt

Einleitung
Im Jahr 1999 wurde vom Obersten Gerichtshof
der finanzielle Mehraufwand gegenüber einem
gesunden Kind bei pränatal nicht erkanntem
Fehlen von Extremitäten (1Ob91/99k), in den
Jahren 2005 und 2007 wurde der Gesamtauf-
wand für ein Kind mit Down-Syndrom (5Ob165/
05h) bzw. für ein Kind mit Myelomeningozele
(5Ob148/07m) als ersatzfähiger Schaden aner-
kannt („wrongful birth/life“).

Vor allem das OGH-Urteil im Salzburger
Down-Syndrom-Fall, wo wegen diskreter Ultra-
schallauffälligkeiten ohnehin eine Abklärung
in einem Pränatalzentrum vom behandelnden
Gynäkologen veranlasst worden war und die
Schwangere dieser Empfehlung nicht nachge-
kommen ist, hat heftige Reaktionen und gro-
ßes Unverständnis in der Ärzteschaft, in den
Medien und bei verschiedensten Organisatio-
nen hervorgerufen. Auch die Urteilsbegrün-
dungen im Klagenfurter Fall einer pränatal
nicht erkannten Myelomeningozele haben An-
lass zu Kritik gegeben.

Im März 2008 habe ich als Präsident der
Österreichischen Gesellschaft für Prä- und Pe-
rinatale Medizin (ÖGPPM) eine kritische Stel-
lungnahme zu den Ausführungen und Urteils-
begründungen des OGH im Klagenfurter Fall
(Myelomeningozele) verfasst, die auch der Prä-
sidentin des OGH, Frau Dr. Irmgard Griss, zur
Kenntnis gebracht wurde. Als bemerkenswerte
Reaktion darauf hat die OGH-Präsidentin eine

Delegation der ÖGPPM zu einem Dialog mit
den Höchstrichtern am 3. Oktober 2008 in den
Wiener Justizpalast eingeladen.

Die Delegation bestand aus folgenden
ÄrztInnen:

Univ.-Prof. Dr. Christian Dadak, Sekretär
der ÖGPPM, Geburtshelfer, Gutachter,
Medizinische Universität Wien

Prim. Dr. Wolfgang Arzt,
Präsident der ÖGPPM, Geburtshelfer und
Pränatalmediziner, Landesfrauen-
und Kinderklinik Linz

Univ.-Doz. Dr. Horst Steiner,
Vorsitzender der ÖGUM (Sektion
Gyn/Geb), Geburtshelfer und Pränatal-
mediziner, Med. Universität Salzburg

Univ.-Prof. Dr. Andreas Lischka, Neo-
natologe, Wilhelminenspital, Kinderklinik
Glanzing Wien

Univ.-Prof. Dr. Barbara Pertl, niederge-
lassene Geburtshelferin und
Pränatalmedizinerin Graz

Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Pumberger,
Kinderchirurg, Landesfrauen- und
Kinderklinik Linz

Insgesamt nahmen etwa 25 Personen (Senats-
präsidenten und Mitglieder der verschiedenen
Zivilsenate des OGH) an der Diskussion teil.

Am 3. Oktober 2008 fand im Justizpalast in Wien auf Einladung der Präsidentin des Obers-
ten Gerichtshofes, Dr. Irmgard Griss, der erste Dialog zwischen Präsidenten und Mitglie-
dern der Zivilsenate des Obersten Gerichtshofes und einer Medizinerdelegation der
Österreichischen Gesellschaft für Prä- und Perinatale Medizin (ÖGPPM) statt.
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Am Beginn wurden von uns Kurzreferate mit
folgenden Themen vorgetragen:

Dadak: Vorstellung der ÖGPPM
und der Teilnehmer

Arzt: Pränataldiagnostik in
Österreich

Steiner: Diagnostische Möglichkeiten in
der Pränataldiagnostik

Pertl: Möglichkeiten und Grenzen der
Pränataldiagnostik beim
niedergelassenen Facharzt

Pumberger: Möglichkeiten der Korrektur
von Fehlbildungen

Lischka: Leben mit Behinderung,
Förderung von Behinderten

Diskussion „Klagenfurter Urteil
(Myelomeningozele)“

Im Anschluss an die Eingangsreferate haben
wir zunächst versucht, unsere Sichtweise be-
treffend einiger Passagen in der Urteils-
begründung im Klagenfurter Urteil darzule-
gen: Wir haben klargemacht, dass das dort
„verlangte“ Angebot bzw. die Empfehlung ei-
nes Schwangerschaftsabbruchs als krasser Wi-
derspruch zum Heilungsauftrag (auch zum
Hippokratischen Eid) gesehen werden muss,
zumal ein Abbruch oder Fetozid nie eine The-
rapie im ärztlichen Sinne darstellen kann.
Über die Frage, ob wir ÄrztInnen einen verbo-
tenen, aber straffreien Eingriff (nämlich einen
Schwangerschaftsabbruch) anbieten müssen,
gab es heftige Diskussionen und auch bei den
Juristen unterschiedliche Meinungen.

Auch der im Urteil von den Höchstrichtern
zitierte Behandlungsvertrag, nach dem „der Arzt
Diagnose, Aufklärung, Beratung nach den Re-
geln der ärztlichen Kunst schuldet“, beinhaltet
aus unserer Sicht nirgendwo die Empfehlung
bzw. das Angebot der Tötung eines ungeborenen
Kindes als Therapie.

Auch der Behauptung im Urteil, dass „eine
Myelomeningozele jedenfalls eine Indikation
für einen Abbruch ist“, haben wir heftig wider-
sprochen, da es bei einer MMC – wie bei jeder
Fehlbildung – unterschiedliche Schweregrade
und damit Prognosen gibt, die ein differenzier-
tes Vorgehen (und nicht „jedenfalls“ einen Ab-
bruch der Schwangerschaft!) erforderlich ma-
chen können. In diesem Zusammenhang haben
wir auch klar gemacht, dass es aus seriösen me-
dizinischen (und ethischen) Gründen keine
Liste mit Fehlbildungen geben kann, die einen
Abbruch „rechtfertigen“ würden.

Weiters wurde darauf hingewiesen, dass eine
neuerliche Zuweisung, „wenn nicht alles gese-
hen wurde“, nicht immer sinnvoll ist, da sich
die Bedingungen oft noch verschlechtern können
(z. B. bei Adipositas, später Schwangerschafts-
woche usw.)

Diskussion „Salzburger Urteil
(Down-Syndrom)“

Wir haben klar gemacht, dass der behandelnde
Gynäkologe aus unserer Sicht alles richtig ge-
macht hat, zumal es auch eine Eigenverant-
wortung der Schwangeren gibt. Im bestehen-
den Grundkonsens zwischen Schwangerer und
Arzt bedeutet die Überweisung in ein Zentrum
zur genaueren Abklärung immer ein (zunächst
nicht näher definierbares) Risiko, dass das
Kind vielleicht nicht gesund ist. Das weiß jede
Schwangere, die auf eine derartige ärztliche
Empfehlung zur genaueren Abklärung gerade-
zu sensibilisiert ist.

Auch auf das „Recht auf Nichtwissen“ der
Schwangeren wurde von unserer Seite verwie-
sen, außerdem auf die Tatsache, dass damals
eine Risikoberechnung für Down-Syndrom
aufgrund diskreter Ultraschallauffälligkeiten
noch gar nicht möglich war.

Erschreckend waren für uns Bemerkungen,
wie selbstverständlich einige Juristen davon
ausgehen, dass Schwangere (bei Down-Syndrom
des Feten) ohne weiteres auch in einer sehr
späten Schwangerschaftswoche überall in Öster-
reich einen Schwangerschaftsabbruch im Sinne
eines Fetozids „bekommen“ würden. Auch die-
se Sichtweise haben wir relativiert.

Wir haben die unterschiedlichen Entdek-
kungsraten je nach Organsystem und Schwan-
gerschaftswoche eingehend erläutert, auf un-
terschiedliche Untersuchungsbedingungen
(wie Fruchtwassermenge, Body-Mass-Index,
kindliche Lage, usw.), auf das Restrisiko für
Fehlbildungen bzw. Chromosomenschäden bei
Screeningtests (mit Erklärung der fachlichen
Hintergründe) und auf den enorm ansteigen-
den Aufklärungsumfang hingewiesen.

Weiters haben wir die teilweise bereits einge-
tretenen Folgen der diskutierten OGH-Urteile ge-
schildert: In einigen Bundesländern wurde
aufgrund haftungsrechtlicher Bedenken das
Screening in verschiedenen Einrichtungen völ-
lig eingestellt, einige zertifizierte ÄrztInnen
haben ihre Zertifikate zurückgelegt, um nicht
haftbar zu sein, indem sie nur mehr Basis-
untersuchungen machen. Insgesamt sei es also
durch die umstrittenen Urteile zu einer Ver-
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schlechterung der Schwangerenversorgung in
Österreich gekommen.

Anregungen der Juristen

Die OGH-Präsidentin hat schließlich angeregt,
dass eine Standardisierung der ärztlichen Auf-
klärung auch im Bereich der Pränataldiagno-
stik wünschenswert sei, zumindest weitgehend
einheitliche Richtlinien. Über die Notwendigkeit,
bei bestimmten Fehlbildungen einen Abbruch
anbieten zu müssen, gab es – wie bereits erwähnt
– unterschiedliche Standpunkte von „Schwan-
gere muss über die Möglichkeit eines Abbruch
informiert werden“ bis „Arzt muss nicht zu ei-
ner rechtswidrigen – aber straffreien – Hand-
lung raten“. Interessant war eine Feststellung,
dass aus juristischer Sicht „ein Abbruch dann
nicht rechtswidrig sei, wenn eine Fehlbildung
einer schweren Körperverletzung entspricht.“

Die Präsidentin hat klar gemacht, dass der
OGH keine Verschlechterung der Schwan-
gerenvorsorge und auch keine übertriebene
Aufklärungspflicht will, aber „es sollte schon
mitgeteilt werden, was passieren kann, wenn
eine Untersuchung / Abklärung unterlassen
wird“ (obwohl wir klar gemacht haben, dass
genau das jede Schwangere ohnehin weiß).
Immer wieder gab es auch von einigen Senats-
mitgliedern intern kritische Bemerkungen am
Senat 5, der das Salzburger (und Klagenfurter)
Urteil zu verantworten hat.

Schlussfolgerungen

Bezugnehmend auf das Klagenfurter Urteil ha-
ben wir erkannt, dass wir für klare organisato-
rische Abläufe in einer Ultraschall-Ambulanz
sorgen müssen, vor allem, wenn Strukturen
nicht beurteilbar sind (Wiederbestellung, Bei-
ziehen von Untersuchern mit mehr Erfahrung,
Mitteilung an die Schwangere). Prinzipiell
sollten alle Einschränkungen der Schwange-
ren mitgeteilt werden: allgemeine, die bei je-
dem Ultraschall in der Schwangerschaft bzw. bei
jedem Organscreening gegeben sind, und jene,
die auf den speziellen Fall zutreffen (Adipositas,
Kindeslage, Fruchtwassermenge usw.). Auch
eine exakte Dokumentation der Ultraschall-
untersuchung (inkl. aller Einschränkungen!)
und der von uns durchgeführten Aufklärung
wird von den Juristen unmissverständlich ein-
gefordert.

Außerdem sollte es selbstverständlich ohne
entsprechende Ausbildung keinen Ultraschall
in der Schwangerschaft bzw. kein Organ-
screening geben. Der Inhalt der jeweiligen
Ultraschalluntersuchung muss der Schwange-
ren klar mitgeteilt werden (was wurde unter-

sucht bzw. was wurde nicht untersucht, Basis-
Ultraschall oder erweiterter Ultraschall).

Die OEGGG-Arbeitsgruppe „Bildgebende
Verfahren“ erarbeitet derzeit gemeinsam mit
der ÖGUM – nach bereits finalisierter und pu-
blizierter Definition der Inhalte der jeweiligen
Ultraschalluntersuchungen in der Schwanger-
schaft – Standards betreffend die Ausbildungs-
inhalte für Ultraschall in der Schwangerschaft
im Rahmen der Facharztausbildung.

Zusammenfassung

Insgesamt konnten wir in dem konstruktiven
Klima großes Interesse, auch immer wieder
Verständnis für unsere Ausführungen und
Sichtweisen bemerken (auch wenn wir ganz
offen unsere Kritik – vor allem am Salzburger
OGH-Urteil gegenüber dem anwesenden Präsi-
denten des zuständigen Senats 5 – zum Aus-
druck gebracht haben). Auf der anderen Seite
haben wir natürlich versucht, durch die Dis-
kussion mit den Höchstrichtern unser Ver-
ständnis für juristische Denkweisen weiterzu-
entwickeln.

In der ca. 2½-stündigen, sachlichen, manch-
mal auch emotionalen Diskussion (und an-
schließend im kleineren Kreis) konnten wir –
hoffentlich – einige Missverständnisse aufklä-
ren, die allgemeine Situation der Schwangeren-
betreuung in Österreich sowie die spezielle Si-
tuation einer Schwangerschaft ausführlich
schildern sowie kritische Stellungnahmen abge-
ben. Am Ende der ca. 4-stündigen Diskussion
wurde der Wunsch nach Fortsetzung des be-
gonnenen Dialogs von beiden Seiten bekräftigt.
Die Präsidentin des OGH, Frau Dr. Irmgard
Griss, die die Diskussion initiiert und geleitet
hat, hat uns um Übermittlung unserer Kurz-
referate und unserer wichtigsten Statements
gebeten, um sie an die abwesenden Mitglieder
des Obersten Gerichtshofs weitergeben zu kön-
nen.

Auch von unserer Seite wollen wir den be-
gonnenen Dialog unbedingt fortsetzen, da wir
der festen Überzeugung sind, dass nur durch
den Dialog zwischen Juristen und Medizinern
das gegenseitige Verständnis für die teilweise
unterschiedlichen Sichtweisen des anderen wei-
terentwickelt werden kann.

Korrespondenzadresse:
Prim. Dr. Wolfgang Arzt
Leiter der Abteilung für Geburtshilfe und
Pränatalmedizin
Landesfrauen- und Kinderklinik Linz
A-4020 Linz, Krankenhausstraße 26–30
E-Mail: wolfgang.arzt@gespag.at
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